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Außenbereichssatzung Wandweg 
 
 
Sehr geehrter Herr, 
 
in der Sitzung der Bezirksvertretung Stieghorst am 23.11.2023 haben Sie stellvertre-
tend für die Bürgerinitiative Wandweg deren Bedenken gegen die geplante Außenbe-
reichssatzung Wandweg vorgetragen. Sie haben im Einzelnen folgende Fragen ge-
stellt: 
 
1. Ist die vorhandene Kanalisation ausreichend für weitere 15 Gebäude mit je 2 

Wohneinheiten? 
2. Ist die Straße ausreichend für die zusätzlich parkenden Fahrzeuge oder die Ein- 

und Ausfahrt von Rettungsfahrzeugen? 
3. Wie wird die Artenvielfalt sichergestellt? 

 
Eine Stellungnahme des Bauamtes liegt mir nun mit folgendem Inhalt vor: 
 
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 (2) BauGB wurde im Zeitraum vom 21.11.2023 bis einschließlich 05.01.2024 
durchgeführt, sodass u.a. den Fachämtern Gelegenheit zur Stellungnahme -auch zu 
den oben aufgeführten Themenbereichen- gegeben wurde.  
 
Zu 1.: Kanalisation 
Das Plangebiet befindet sich innerhalb der genehmigten Kanalnetzplanung  
„Hillegossen-West“. Die Entwässerung der vorhandenen Bebauung im Satzungsge-
biet erfolgt über eine bestehende Mischwasserkanalisation. Die vorhandene Kanali-
sation ist hydraulisch ausreichend, sodass weitere Anschlüsse möglich sind. Die vor-
handene Mischwasserkanalisation ist in der Lage das auf den wenigen zusätz-
lichen Grundstücken anfallende Schmutz- und Regenwasser abzuleiten. 
Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass mit der Aufstellung der Außenbereichssat-
zung kein verbindliches Baurecht geschaffen wird, sondern sich die planungsrechtli-
che Beurteilung von Bauvorhaben weiterhin nach § 35 BauGB richtet. 
 
Zu 2.: Parkende Fahrzeuge und Zuwegung von Rettungsfahrzeugen  
Für sonstige Vorhaben gemäß § 35 Absatz 2 BauGB wird verlangt, dass die Erschlie-
ßung gesichert sein muss. Bei der Frage der gesicherten Erschließung geht es um 
die ausreichende Erschließung, also um die nach den jeweiligen Gegebenheiten 
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erforderlichen Mindestanforderungen an die Erschließungsanlagen. Strengere Maß-
stäbe, wie sie hinsichtlich einer Umsetzbarkeit der Planung sowie der Erschließung 
von Baugrundstücken an eine Bauleitplanung zu stellen sind, gelten in diesem Rah-
men nicht. Für den Bereich entlang des Wandweges liegt kein rechtsverbindlicher 
Bebauungsplan vor, die Durchführung ist aktuell auch nicht vorgesehen. 
In den jeweiligen Baugenehmigungsverfahren ist durch die Antragsstellenden nach-
zuweisen, dass die bauordnungsrechtlich notwendigen Stellplätze auf dem Bau-
grundstück selbst oder auf einem geeigneten Grundstück in der Nähe hergestellt wer-
den können.  
Aus Sicht des Feuerwehramtes werden die Belange „Erreichbarkeit der Gebäude mit 
Lösch- und Rettungsfahrzeugen“ und die „Löschwasserversorgung“ durch die Außen-
bereichssatzung ausreichend berücksichtigt und nicht verändert. Es werden keine Be-
denken vorgetragen.  
 
Zu 3.: Artenschutz 
Die ausreichende Berücksichtigung der Belange des Artenschutzes erfolgt vorhaben- 
und standortbezogen unter Beteiligung des Umweltamtes im jeweiligen Antrags- 
und Genehmigungsverfahren. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
I. A. 
 
gez. 
 
Machnik 


